
 
 
 

Ausbildungsregelung über die Berufsausbildung 
 

zum Fachpraktiker Küche (Beikoch)/ 
zur Fachpraktikerin Küche (Beiköchin) 

 
vom 20.06.2012 

 
 

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu 
Duisburg erlässt aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses 
vom 20.06.2012 als zuständige Stelle nach § 66 Absatz 1 BBiG in Verbindung 
mit § 79 Absatz 4 BBiG vom 23. März 2005 (BGBl I S. 931), zuletzt geändert 
durch Art. 24 G zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 
vom 20.12.2011 (BGBl. I S. 2854), nachstehende Ausbildungsregelung für die 
Berufsausbildung von behinderten Menschen. 
 
 

Präambel 

Grundsätzlich ist auch für behinderte Menschen nach § 64 BBiG eine Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf gem. § 4 BBiG, im Bedarfsfall unter Zuhilfe-
nahme des § 65 BBiG (Nachteilsausgleich), anzustreben. Nur in begründeten Aus-
nahmefällen, in denen Art und Schwere/Art oder Schwere der Behinderung, dies 
nicht erlauben, ist eine Ausbildung nach § 66 BBiG durchzuführen. Für solche Aus-
nahmefälle wird diese Ausbildungsregelung erlassen. 
 
Die Feststellung, dass Art und Schwere/Art oder Schwere der Behinderung eine 
Ausbildung nach einer Ausbildungsregelung für behinderte Menschen erfordert, soll 
auf der Grundlage einer differenzierten Eignungsuntersuchung erfolgen. Sie wird 
derzeit durch die Bundesagentur für Arbeit – unter Berücksichtigung der Gutachten 
ihrer Fachdienste und von Stellungnahmen der abgebenden Schule, gegebenen-
falls unter Beteiligung von dafür geeigneten Fachleuten (u.a. Ärzte/Ärztinnen, Psy-
chologen/Psychologinnen, Pädagogen/Pädagoginnen, Behindertenbera-
ter/Behindertenberaterinnen) aus der Rehabilitation bzw. unter Vorschaltung einer 
Maßnahme der Berufsfindung und Arbeitserprobung – durchgeführt. 
 
 
§ 1  Ausbildungsberuf 

Die Berufsausbildung zum Fachpraktiker Küche (Beikoch)/ zur Fachpraktikerin 
Küche (Beiköchin) erfolgt nach dieser Ausbildungsregelung. 
 
§ 2  Personenkreis 

Diese Ausbildungsregelung regelt die Berufsausbildung gemäß § 66 BBiG für 
Personen im Sinne des § 2 SGB IX. 

 
§ 3  Dauer der Berufsausbildung 

Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
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§ 4  Ausbildungsstätten 

Die Ausbildung findet in ausbildungsrechtlich geeigneten Ausbildungsbetrieben 
und Ausbildungseinrichtungen statt. 
 
§ 5  Eignung der Ausbildungsstätte 

(1) Behinderte Menschen dürfen nach dieser Ausbildungsregelung nur in dafür 
geeigneten anerkannten Betrieben und Ausbildungseinrichtungen ausge-
bildet werden. 

 
(2) Neben den in § 27 BBiG festgelegten Anforderungen muss die Ausbil-

dungsstätte hinsichtlich der Räume, Ausstattung und Einrichtung den be-
sonderen Erfordernissen der Ausbildung von behinderten Menschen ge-
recht werden. 

 
(3) Es müssen ausreichend Ausbilder/Ausbilderinnen zur Verfügung stehen. 

Die Anzahl der Ausbilder/Ausbilderinnen muss in einem angemessenen 
Verhältnis zur Anzahl der Auszubildenden stehen. Dabei ist ein Ausbilder-
schlüssel von in der Regel höchstens eins zu acht anzuwenden.  

 
§ 6  Eignung der Ausbilder/Ausbilderinnen 

(1) Ausbilder/Ausbilderinnen, die im Rahmen einer Ausbildung nach § 66 BBiG 
erstmals tätig werden, müssen neben der persönlichen, berufsspezifisch 
fachlichen sowie der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung (AEVO 
u.a.) eine mehrjährige Erfahrung in der Ausbildung sowie zusätzliche be-
hindertenspezifische Qualifikationen nachweisen. 

 
(2) Anforderungsprofil  

Ausbilder/Ausbilderinnen müssen eine rehabilitationspädagogische Zu-
satzqualifikation nachweisen und dabei folgende Kompetenzfelder abde-
cken: 

 
• Reflexion der betrieblichen Ausbildungspraxis, 
• Psychologie, 
• Pädagogik, Didaktik, 
• Rehabilitationskunde, 
• Interdisziplinäre Projektarbeit, 
• Arbeitskunde/Arbeitspädagogik, 
• Recht, 
• Medizin. 

 
Um die besonderen Anforderungen des § 66 BBiG zu erfüllen, soll ein Qua-
lifizierungsumfang von 320 Stunden sichergestellt werden. 

 
(3) Von dem Erfordernis des Nachweises einer rehabilitationspädagogischen 

Zusatzqualifikation soll bei Betrieben abgesehen werden, wenn die Qualität 
der Ausbildung auf andere Weise sichergestellt ist. Die Qualität ist in der 
Regel sichergestellt, wenn eine Unterstützung durch eine geeignete Aus-
bildungseinrichtung erfolgt.  
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(4) Ausbilder/Ausbilderinnen, die im Rahmen einer Ausbildung nach § 66 BBiG 
bereits tätig sind, haben innerhalb eines Zeitraumes von höchstens fünf 
Jahren die notwendigen Qualifikationen gemäß Absatz 2 nachweisen. Die 
Anforderungen an Ausbilder/Ausbilderinnen gemäß Absatz 2 gelten als er-
füllt, wenn die behindertenspezifischen Zusatzqualifikationen auf andere 
Weise glaubhaft gemacht werden können. 

 
§ 7  Struktur der Berufsausbildung 

(1) Findet die Ausbildung in einer Ausbildungseinrichtung statt, sollen mindes-
tens 12 Wochen außerhalb dieser Einrichtung in einem geeigneten Ausbil-
dungsbetrieb/mehreren geeigneten Ausbildungsbetrieben durchgeführt 
werden. 

 
(2) Von der Dauer der betrieblichen Ausbildung nach Absatz 1 kann nur in be-

sonders begründeten Einzelfällen abgewichen werden, wenn die jeweilige Be-
hinderung oder betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 
Eine Verkürzung der Dauer durch die Teilnahme an einer überbetrieblichen 
Ausbildungsmaßnahme erfolgt nicht. 

 
§ 8  Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungs-
rahmenplan (Anlage) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten (berufliche Handlungsfähigkeit). Eine von dem Ausbildungsrahmenplan 
abweichende Organisation der Ausbildung ist insbesondere zulässig, so-
weit die jeweilige Behinderung der Auszubildenden oder betriebspraktische 
Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 
(2) Gegenstand der Ausbildung zum Fachpraktiker Küche (Beikoch)/zur Fach-

praktikerin Küche (Beiköchin) sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten: 

 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Umgang mit Gästen, 
6. Arbeitsplanung; Einsetzen von Geräten, Maschinen und  

Gebrauchsgütern, 
7. Hygiene, 
8. Warenwirtschaft, 
9. Anwenden einfacher arbeits- und küchentechnischer Verfahren, 
10. Verarbeiten von pflanzlichen Nahrungsmitteln, 
11. Vor- und Zubereitungsarbeiten in der kalten Küche, 
12. Herstellen von Grundsuppen und Grundsoßen, 
13. Verarbeiten von Fleisch, Geflügel und Fisch, 
14. Zubereiten einfacher Speisen aus Molkereiprodukten und Eiern, 
15. Herstellen und Anrichten von einfachen Frucht- und Süßspeisen, 
16. Verarbeiten und Anrichten von Halbfertig- und Fertigprodukten. 
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§ 9 Zielsetzung und Durchführung der Berufsausbildu ng 

(1) Die in dieser Ausbildungsregelung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) sollen so vermittelt werden, 
dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tä-
tigkeit im Sinne von § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt 
werden, die selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren (beruf-
liche Handlungskompetenz) einschließt. Diese Befähigung ist auch in den 
Prüfungen nach den §§ 10 und 11 nachzuweisen.  

 
(2) Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmen-

planes für die Auszubildenden einen individuellen Ausbildungsplan zu 
erstellen. 

 
(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu 

führen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungs-
nachweis während der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben 
den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen und ab-
zuzeichnen. Der Auszubildende/Die Auszubildende kann nach Maßgabe 
von Art oder Schwere/Art und Schwere seiner/ihrer Behinderung von der 
Pflicht zur Führung eines schriftlichen Ausbildungsnachweises entbunden 
werden. 

 
§ 10 Zwischenprüfung 

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzu-
führen. Sie soll frühestens nach 18 Monaten und spätestens vor dem Ende 
des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 

 
(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage zu § 8 für das ers-

te Ausbildungsjahr aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie auf den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit 
er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(3) In höchstens 180 Minuten soll der Prüfling eine Arbeitsprobe durchführen. 

Dabei soll er zeigen, dass er Arbeiten planen, durchführen und kontrollie-
ren sowie dabei Gesichtspunkte der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes, 
der Hygiene, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit berücksichti-
gen kann. Hierfür kommen insbesondere in Betracht:  

 
1. Planen von Arbeitsschritten, 
2. Anwenden von Arbeitstechniken und 
3. Präsentieren von Produkten. 

 
§ 11 Abschlussprüfung 

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben hat. In der Abschlussprüfung soll der Prüfling 
nachweisen, dass er die dafür erforderlichen beruflichen Fertigkeiten be-
herrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt 
und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für die Berufsaus-
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bildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsregelung ist zu-
grunde zu legen. 

 
(2) Die Prüfung ist praktisch und schriftlich durchzuführen. 

 
(3) In der praktischen Prüfung soll der Prüfling in insgesamt höchstens sechs 

Stunden zwei Arbeitsproben durchführen, in denen jeweils ein Gericht für 
vier Personen zuzubereiten und zu präsentieren ist, und hierüber ein auf-
tragsbezogenes Fachgespräch von höchstens zehn Minuten führen. Dabei 
kann aus den nachfolgenden Bereichen ausgewählt werden: 

 
1. Suppen, 
2. einfache Gerichte aus Fleisch, Geflügel oder Fisch, 
3. einfache Eiergerichte, 
4. einfache Frucht- oder Süßspeisen, 
5. fleischlose Gerichte, 
6. Gemüse und Sättigungsbeilagen, 
7. kalte Platten. 

 
Die Bereiche werden vom Prüfungsausschuss benannt. Bei der Durchfüh-
rung der Arbeitsproben soll der Prüfling zeigen, dass er Maschinen und 
Gebrauchsgüter wirtschaftlich und umweltbewusst einsetzen sowie Sicher-
heit, Gesundheitsschutz und Hygiene bei der Arbeit berücksichtigen kann. 

 
In den vom Prüfling durchzuführenden Arbeitsproben muss die Herstellung 
eines Hauptgerichtes enthalten sein. 

 
Bei der Zubereitung des jeweiligen Gerichtes kann der Prüfling nach eige-
nem Ermessen einen vorbereiteten Arbeitsablaufplan und Rezepturen ver-
wenden. 

 
Dem Prüfling kann für die Arbeitsproben ein Warenkorb vorgegeben wer-
den. Der Warenkorb besteht aus Pflicht- und Wahlkomponenten; diese 
werden vom Prüfungsausschuss benannt. Der Prüfling hat aus den Wahl-
komponenten eine Auswahl zu treffen. 

 
Wird ein Warenkorb zur Verfügung gestellt, so ist dieser dem Prüfling vier 
Wochen vor der praktischen Prüfung bekannt zu geben. Der Prüfling hat 
dem Prüfungsausschuss das Gericht für jede Arbeitsprobe spätestens eine 
Woche vor der Prüfung schriftlich zu benennen.  

 
(4) Die schriftliche Prüfung wird in den Prüfungsbereichen Technologie, Fach-

rechnen sowie Wirtschafts- und Sozialkunde durchgeführt. Es kommen 
Fragen und Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle beziehen sollen, 
insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht: 

 
1.  im Prüfungsbereich Technologie: 
1.2 Arbeitsplanung und Arbeitstechniken, 
1.3 Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von  

Lebensmitteln und Hilfsstoffen, 
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1.4 Lagermöglichkeiten und Lagerungsarten, 
1.5 Vor- und Zubereitung von Lebensmitteln, 
1.6 Einsatz von Geräten, Maschinen und Gebrauchsgütern, 

Sicherheit und Gesundheitsschutz, 
1.7 Hygiene und Umweltschutz; 

 
2. im Prüfungsbereich Fachrechnen: 

Grundrechenarten im Zusammenhang mit Bedarfsermittlung, Material-
anforderung und Lagerhaltung; 
 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der 
Berufs- und Arbeitswelt. 

 
(5) Für den schriftlichen Teil der Prüfung ist von folgenden zeitlichen Höchst-

werten auszugehen: 
 

1. im Prüfungsbereich Technologie    60 Minuten, 
2. im Prüfungsbereich Fachrechnen    90 Minuten, 
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde  45 Minuten. 

 
§ 12 Gewichtungsregelung 

Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung haben die Prüfungsbereiche folgen-
des Gewicht: 
 

- Prüfungsbereich Technologie   60 Prozent 
- Prüfungsbereich Fachrechnen  20 Prozent 
- Prüfungsbereich Wirtschafts- 

und Sozialkunde    20 Prozent 
 

§ 13 Bestehensregelung 

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und schriftlichen 
Teil der Prüfung mindestens ausreichende Leistungen erbracht sind. Wer-
den die Prüfungsleistungen in einem Prüfungsbereich des schriftlichen 
Teils der Prüfung mit „ungenügend“ bewertet, so ist die Prüfung nicht be-
standen. 

 
(2) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der mit schlechter als 

„ausreichend“ bewerteten Prüfungsbereiche des schriftlichen Teils der Prü-
fung durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, 
wenn dies für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei 
der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bishe-
rige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis von 2 : 1 zu gewichten. 
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§ 14 Übergang 

Ein Übergang von einer Berufsausbildung nach dieser Ausbildungsregelung in 
eine entsprechende Ausbildung nach § 4 BBiG ist von dem/der Auszubildenden 
und dem/der Ausbildenden kontinuierlich zu prüfen. 

 
§ 15 Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse 

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Ausbildungsrege-
lung bestehen, sind die bisherigen Bestimmungen über den Teil- und Beikoch an-
zuwenden, es sei denn, die Vertragspartner vereinbaren die Fortsetzung des Be-
rufsausbildungsverhältnisses nach den Vorschriften dieser Regelung unter Anrech-
nung der bisher zurückgelegten Ausbildungszeit. 
 

§ 16 Prüfungsverfahren 

Für die Zulassung zur Abschlussprüfung und das Prüfungsverfahren gilt die Prü-
fungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen 
der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu 
Duisburg entsprechend. 
 

§ 17 Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit  
Soweit die Dauer der Ausbildung abweichend von dieser Ausbildungsregelung 
verkürzt oder verlängert werden soll, ist § 8 Absatz 1 und 2 BBiG entsprechend 
anzuwenden. 
 

§ 18 Inkrafttreten 

Diese Ausbildungsregelung tritt nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 
der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu 
Duisburg „Thema Wirtschaft“ am 01.01.2013 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Ausbildungsregelung zum Teilkoch und Beikoch vom 
26.10.1995 außer Kraft; § 15 bleibt unberührt. 
 
 
 
 

Duisburg, den 5. Juli 2012 
 
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 
 
 
 
 
Der Präsident       Der Hauptgeschäftsführer 
Burkhard Landers       Dr. Stefan Dietzfelbinger 
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Die vorstehende Ausbildungsregelung zum „Fachpraktiker Küche (Beikoch)/zur 
Fachpraktikerin Küche (Beiköchin)“ der Niederrheinischen Industrie- und Handels-
kammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg wird hiermit ausgefertigt und im Mittei-
lungsblatt der IHK „Thema Wirtschaft“ veröffentlicht. 
 
Duisburg, den 5. Juli 2012 
 
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 
 
 
 
 
Der Präsident      Der Hauptgeschäftsführer 
Burkhard Landers      Dr. Stefan Dietzfelbinger 
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Teil des  
Ausbildungsberufsbildes 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind 

zeitliche Richtwerte in  
Wochen im 

Ausbildungsjahr 

   1 2 3 

1 2 3 4 

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 1) 

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesonde-
re Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären 

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen 

c) eigene Chancen auf dem Arbeitsmarkt einschätzen 
und Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwick-
lung nennen 

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen 

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbilden-
den Betrieb geltenden Tarifverträge nennen 

2 Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetriebes 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 2) 

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes 
erläutern 

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie 
Einkauf, Produktion, Dienstleistung, Verkauf und 
Verwaltung erklären 

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen 

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be-
triebsverfassungs- und personalvertretungsrechtli-
chen Organe des ausbildenden Betriebes be-
schreiben 

3 Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 3) 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden be-
schreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
ergreifen 

während der gesamten  
Ausbildung zu vermitteln 

 
 

 
Anlage zu § 8 

 
Ausbildungsrahmenplan 

Für 
Fachpraktiker/-in Küche (Beikoch/Beiköchin) 
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   1 2 3 

1 2 3 4 

4 Umweltschutz 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen 
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbe-
sondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umwelt-
schutz an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen 
des Umweltschutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen 

a) Auswirkungen des persönlichen Erscheinungsbil-
des und Verhaltens auf Gäste darstellen und be-
gründen 

b) einfache fremdsprachliche Fachbegriffe verwenden 

4   

c) Mitteilungen, insbesondere Bestellungen und Re-
klamationen, entgegennehmen und weiterleiten 

 1  

5 Umgang mit Gästen 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 5) 

d) Gäste über das Angebot an Produkten informieren   1 

6 Arbeitsplanung; Einsetzen 
von Geräten, Maschinen 
und Gebrauchsgütern 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 6) 

a) grundlegende Arbeitsschritte planen 

b) Arbeitsplatz bereichsbezogen unter Berücksichti-
gung hygienischer Anforderungen einrichten 

c) Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter vorberei-
ten und einsetzen 

d) Geräte, Maschinen und Gebrauchsgüter reinigen 
und pflegen 

6   

7 Hygiene 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 7) 

a) Vorschriften und Grundsätze zur Personalhygiene 
anwenden 

b) Vorschriften und Grundsätze zur Betriebshygiene 
anwenden 

c) Vorschriften und Grundsätze zur Lebensmittelhy-
giene anwenden 

d) Grundsätze der HACCP-Verordnung anwenden 

e) Desinfektions- und Reinigungsmittel ökonomisch 
einsetzen 

6   

8 Warenwirtschaft 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 8) 

a) Waren annehmen, auf Gewicht, Menge und sicht-
bare Schäden prüfen und betriebsübliche Maß-
nahmen einleiten 

b) Waren ihren Ansprüchen gemäß einlagern 

c) bei der Kontrolle von Lagerbeständen auf Menge 
und Qualität mitwirken 

d) Produkte auf Qualität prüfen und Verwendungs-
möglichkeiten zuordnen 

4   
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   1 2 3 

1 2 3 4 

e) betriebsübliche Maßnahmen bei zu geringen La-
gerbeständen einleiten  1  

f) Warenbedarf für einfache Speisen und Gerichte auf 
Grundlage von Rezepturen ermitteln   2 

a) Arbeitstechniken anwenden 

b) Lebensmittel messen und wiegen 

c) Garverfahren anwenden 

d) Dressings herstellen 

16   

e) Marinaden herstellen 

f) Panierungen herstellen  5  

9 Anwenden einfacher ar-
beits- und küchentechni-
scher Verfahren 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 9) 

g) Speisen unter Berücksichtigung von Rezepturen 
und Ernährungsgrundsätzen zubereiten und anrich-
ten 

  15 

a) Rohkostsalate vor- und zubereiten 

b) Gemüse und Kartoffeln vor- und zubereiten 6   
10 Verarbeiten von pflanzli-

chen Nahrungsmitteln 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 10) 

c) Hülsenfrüchte vor- und zubereiten 

d) Reis, Getreide und Mahlprodukte vor- und zuberei-
ten 

e) Teigwaren und Mehlspeisen vor- und zubereiten 

 5 4 

a) Salate vor-, zubereiten und anrichten 

b) Wurst-, Fleischwaren und Käse schneiden und 
anrichten 

8   

c) einfache Vorspeisen zubereiten und anrichten  6  

11 Vor- und Zubereitungsar-
beiten in der kalten Küche 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 11) 

d) Platten mit verschiedenen Produkten zusammen-
stellen und anrichten   4 

12 Herstellen von Grundsup-
pen und Grundsoßen 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 12) 

a) Fonds herstellen 

b) klare Suppen herstellen 

c) gebundene Suppen herstellen 

d) einfache Suppeneinlagen herstellen 

e) Grundsoßen herstellen 

 12  

13 Verarbeiten von Fleisch, 
Geflügel und Fisch 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 13) 

a) Schlachtfleisch unterscheiden und zu einfachen 
Gerichten verarbeiten 

b) Hackmassen herstellen und zubereiten 

c) Hausgeflügel unterscheiden und zu einfachen 
Gerichten verarbeiten 

d) Meeres- und Süßwasserfische unterscheiden und 
zu einfachen Gerichten verarbeiten 

  16 
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   1 2 3 

1 2 3 4 

a) Eierspeisen zubereiten und anrichten 2   14 Zubereiten einfacher 
Speisen aus Molkereipro-
dukten und Eiern 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 14) 
b) Käsegerichte zubereiten und anrichten 

c) Speisen aus Quark und Joghurt zubereiten und 
anrichten 

 4  

a) Kremspeisen herstellen 

b) süße Eierspeisen herstellen 

c) Früchte und Obstsalate vor-, zubereiten und an-
richten 

 10  

15 Herstellen und Anrichten 
von einfachen Frucht- und 
Süßspeisen 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 15) 

d) Eisspeisen anrichten   2 

16 Verarbeiten und Anrichten 
von Halbfertig- und Fertig-
produkten 

(§ 8 Absatz 2 Nummer 16) 

a) Halbfertigprodukte weiterverarbeiten und anrichten 

b) Fertigprodukte unter Berücksichtigung der Zuberei-
tungshinweise verarbeiten und anrichten  8 8 
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Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung 
 

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag 
 
 
Ausbildungsbetrieb:  
 

 

Verantwortlicher 
Ausbilder: 
 

 

Auszubildende(r):  
 

 

Ausbildungsberuf:   Fachpraktiker Küche (Beikoch)/ 
Fachpraktikerin Küche (Beiköchin) 

 
 
Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut 
Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung ist auf den folgenden Seiten niederge-
legt.  
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulun-
terrichtes und der Zwischen- und Abschlussprüfung des/der Auszubildende(n) ist in den ein-
zelnen zeitlichen Richtwerten enthalten.  
 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch beding-
ten Gründen oder aus Gründen in der Person des/der Auszubildende(n) bleiben vorbehalten. 
 
 
 
Auszubildender: ____________________________ 
              Unterschrift 
 
Gesetzl. Vertreter des/der Auszubildenden: ____________________________ 
               Unterschrift 
 
 
 
_______________________   ______________________________________ 

   Datum              Firmenstempel/Unterschrift 
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Anlage 1 zur Ausbildungsregelung 

 
 
 

Berufsausbildung gemäß § 66 Berufsbildungsgesetz (B BiG) 
 

Antrag bei der zuständigen Stelle: Industrie- und H andelskammer 
 
 

in: _________________________________________________ 
 
Antragsteller / 
Antragstellerin: ___________________________________________________ 
 
 
 
Antrag : 
 
Ich beantrage, meine Ausbildung zum Fachpraktiker Küche (Beikoch)/zur Fachprakti-
kerin Küche (Beiköchin) nach §§ 66 Abs. 2, 65 Abs. 2 Satz 1 BBiG in das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhältnisse einzutragen. 
 
Die entsprechende Bestätigung der Agentur für Arbeit ist beigefügt. 
 
 
 
 
________________   _________________________________________ 

Datum              Unterschrift Antragsteller/-in / gesetzl. Vertreter/-in 
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Anlage 2 zur Ausbildungsregelung 

 
 
 

Bestätigung durch die Agentur für Arbeit 
 
 

Agentur für Arbeit in: ___________________________________________ 
 
Für Herrn / Frau: ______________________________________________ 
 
 
ist wegen Art und Schwere der Behinderung eine Ausbildung nach §§ 66 BBiG an-
gezeigt. 
Die nach der Empfehlung des Hauptausschusses des BIBB vom …:::…… - Nr. 3.3 
der Rahmenrichtlinien für die Ausbildungsregelungen nach § 66 BBiG für behinderte 
Menschen - vorgesehene Begutachtung ist durchgeführt worden. 
 
Für die o. g. Person ist eine Ausbildung 
 

zum Fachpraktiker Küche (Beikoch) / 
zur Fachpraktikerin Küche (Beiköchin) vorgesehen. 

 
Ein Ausbildungsplatz steht bei 

 
____________________________________________________________ 

Firma / Rehabilitationseinrichtung 
 
zur Verfügung. 
 
 
 
_________________ _______________________________________ 

  Datum     Unterschrift Berufsberater/-in 
 
 
 


